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Anlage

Verteilungsschlüssel 
für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

AGS Gemeinden Verteilungs-
schlüssel

10041 Regionalverband  
Saarbrücken

10041100 Saarbrücken,  
Landeshauptstadt 

0,307883249

10041511 Friedrichsthal, Stadt 0,005656891
10041512 Großrosseln 0,002311881
10041513 Heusweiler 0,007918055
10041514 Kleinblittersdorf 0,007310658
10041515 Püttlingen, Stadt 0,010065494
10041516 Quierschied 0,004246575
10041517 Riegelsberg 0,003508457
10041518 Sulzbach/Saar, Stadt 0,022498403
10041519 Völklingen, Stadt 0,042873171

10042 Landkreis  
Merzig-Wadern

10042111 Beckingen 0,004212203
10042112 Losheim am See 0,010971959
10042113 Merzig, Kreisstadt 0,026602494
10042114 Mettlach 0,009875163
10042115 Perl 0,003723623
10042116 Wadern, Stadt 0,014445017
10042117 Weiskirchen 0,004125625

10043 Landkreis  
Neunkirchen

10043111 Eppelborn 0,0056952
10043112 Illingen 0,009923773
10043113 Merchweiler 0,003253571
10043114 Neunkirchen,  

Kreisstadt 
0,05818666

10043115 Ottweiler, Stadt 0,008175243
10043116 Schiffweiler 0,005627226
10043117 Spiesen-Elversberg 0,007024174

10044 Landkreis Saarlouis
10044111 Dillingen/Saar, Stadt 0,038971847
10044112 Lebach, Stadt 0,010904105
10044113 Nalbach 0,002077652
10044114 Rehlingen-Siersburg 0,005466299

10044115 Saarlouis, Kreisstadt 0,069695732
10044116 Saarwellingen 0,011701263
10044117 Schmelz 0,007907719
10044118 Schwalbach 0,005733073
10044119 Überherrn 0,009399008
10044120 Wadgassen 0,0044734
10044121 Wallerfangen 0,002505646
10044122 Bous 0,00587483
10044123 Ensdorf 0,004880884

10045 Saarpfalz-Kreis
10045111 Bexbach, Stadt 0,011951054
10045112 Blieskastel, Stadt 0,014382642
10045113 Gersheim 0,002141479
10045114 Homburg, Kreisstadt 0,08103521
10045115 Kirkel 0,00896725
10045116 Mandelbachtal 0,002513899
10045117 St. Ingbert, Stadt 0,04638927

10046 Landkreis St. Wendel
10046111 Freisen 0,005273092
10046112 Marpingen 0,00192023
10046113 Namborn 0,000807797
10046114 Nohfelden 0,005358968
10046115 Nonnweiler 0,010192857
10046116 Oberthal 0,001762415
10046117 St. Wendel, Kreisstadt 0,035972433
10046118 Tholey 0,005625181

Richtlinien

371 Richtlinien  
 des Ministeriums für Bildung und Kultur  
 zur Gewährung von Zuwendungen für  
 die Förderung von Projekten im Rahmen  
 der Entwicklungszusammenarbeit

Vom 2. Dezember 2021

1.  Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen
Das Saarland gewährt im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel (Kapitel 0602, Titelgruppe 71, 
Titel 684 71) nach Maßgabe dieser Richtlinien auf 
Grundlage der §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des 
Saarlandes einschließlich ihrer Anlagen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 5. November 1999 
(Amtsbl. 2000 S. 194), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 10. April 2019 (Amtsbl. I. S. 446), sowie der 
Verwaltungsvorschriften zur Haushaltsordnung des 
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Saarlandes vom 27. September 2001 (GMBl. S. 553), 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
14. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 278), in den jeweils gül-
tigen Fassungen, Zuwendungen für Projekte der Ent-
wicklungszusammenarbeit im In- und Ausland.

Ein Anspruch der Antragstellerin/des Antragstellers 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens.

Der Titel 546 71 (Kapitel 0602) sowie alle Bewilli-
gungen zur Förderung des Eine-Welt-Promotoren-Pro-
gramms im Saarland unterliegen nicht den Bestimmun-
gen dieser Richtlinien.

2.  Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähig sind Projekte, die klar definierte, re-
alisierbare Ziele haben und innerhalb des vorgesehenen 
Zeit- und Mittelrahmens verwirklicht werden können. 
Geförderte Projekte müssen sich an den Kriterien einer 
Nachhaltigen Entwicklung im globalen Kontext gemäß 
dem jeweils aktuellen weltweiten Diskurs orientieren.

2.1 Gefördert werden können Auslandsprojekte im 
Globalen Süden1),

— die dazu beitragen, die wirtschaftliche und so-
ziale Situation armer oder sozial benachteilig-
ter Bevölkerungsgruppen im Zielland zu ver-
bessern,

— welche die Selbsthilfeanstrengungen dieser 
Gruppen wirkungsvoll unterstützen,

— die Menschen im Zielland in die Lage verset-
zen, Bildungs- und Qualifizierungsangebote 
wahrzunehmen (z. B. Baumaßnahmen),

— die Menschen im Zielland in die Lage verset-
zen, wirtschaftlich tätig zu sein und so selbst-
ständig ihren Lebensunterhalt zu verdienen,

— die der Gleichstellung dienen,

— in denen der ökologische Aspekt Berücksichti-
gung findet oder

— die der Sicherung der Menschenrechte zuträg-
lich sind.

Projekte im Globalen Süden können nur unter der 
Voraussetzung gefördert werden, dass eine posi-
tive Stellungnahme des Ziellandes in deutscher, 
englischer oder französischer Sprache vorliegt. 
Zuständig für die Abgabe einer solchen Stellung-
nahme sind die Verwaltungsbehörden und Selbst-
verwaltungsorgane der jeweiligen Projektebene, 
d. h. Kommunal- und Regionalverwaltungen sowie 
gegebenenfalls Verwaltungseinrichtungen auf na-
tionaler Ebene.

1)  „Die Bezeichnung Globaler Süden dient dazu, die verschiedenen Positionen in der globalisierten Welt wertfrei zu beschreiben und die Aufstellung einer Hierarchie 
 zwischen verschieden entwickelten Ländern zu vermeiden.“ vgl. dazu die Definition des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
https://www.eineweltfueralle.de/service-des-schulwettbewerbs-zur-entwicklungspoltik/lexikon-zur-erklaerung-von-begriffen-rund-um-den-schulwettbewerb-zur- 
entwicklungspolitik/begriffserklaerung/laender-des-globalen-suedens

2.2 Gefördert werden können auch Inlandsprojekte im 
Saarland im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit:
— Projekte der schulischen, beruflichen und uni-

versitären Bildung,
— außerschulische Bildungsprojekte für Kinder 

und Jugendliche,
— Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungs-

projekte,
— entwicklungspolitische Maßnahmen und Ver-

anstaltungen für die breite Zivilgesellschaft.
Inlandsprojekte müssen sich an Kriterien einer 
Nachhaltigen Entwicklung im globalen Kontext 
orientieren und dem Themenbereich der entwick-
lungspolitischen Bildung zuzuordnen sein.

2.3 Gefördert werden können auch innovative Ko-
operationsprojekte, die geeignet sind, das Gefälle 
zwischen Gebenden und Nehmenden in der Ent-
wicklungszusammenarbeit aufzubrechen und den 
Beteiligten in Deutschland wie im Ausland andere 
Wahrnehmungen zu ermöglichen.

2.4 Nicht zuwendungsfähig sind Projekte, die der 
Gleichstellung des Menschen im Sinne des Arti-
kels 12 der Verfassung des Saarlandes entgegen-
stehen.
Ferner nicht zuwendungsfähig sind
— individuelle Patenschaften,
— Kosten für Reisen und Transporte in den, aus 

dem sowie im Globalen Süden,
— Grunderwerbskosten im Regelfall,
— Projekt-Folgekosten im Regelfall und
— Personalkosten.

2.5  Zuwendungen zur Projektförderung können nur für 
solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht 
begonnen worden sind. Projekt-Folgekosten kön-
nen nur dann bewilligt werden, wenn das Ziel der 
Selbsthilfe nicht gefährdet wird. Dies ist im Antrag 
gesondert zu begründen. Die nachträgliche Förde-
rung ist ausgeschlossen. Verlängerungen des Pro-
jektzeitraums sind nur in begründeten Ausnahme-
fällen möglich.

3.  Ziele und Indikatoren
Ziel der Förderung ist es grundsätzlich, Menschen im 
Globalen Süden nachhaltig in die Lage zu versetzen, 
ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen 
und breite Bevölkerungsschichten im Saarland für ein 
besseres Verständnis globaler Zusammenhänge zu sen-
sibilisieren. Für die Förderung sind daher die Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) inhaltliche Grundlage. 
Das Ziel des zu fördernden Projektes muss mindestens 

https://www.eineweltfueralle.de/service-des-schulwettbewerbs-zur-entwicklungspoltik/lexikon-zur-erklaerung-von-begriffen-rund-um-den-schulwettbewerb-zur-entwicklungspolitik/begriffserklaerung/laender-des-globalen-suedens
https://www.eineweltfueralle.de/service-des-schulwettbewerbs-zur-entwicklungspoltik/lexikon-zur-erklaerung-von-begriffen-rund-um-den-schulwettbewerb-zur-entwicklungspolitik/begriffserklaerung/laender-des-globalen-suedens
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eines der unter Nummer 2.1 bis 2.3 beschriebenen 
Merkmale erfüllen.
Zur Prüfung der Zielerreichung der Richtlinien werden 
daher folgende Indikatoren zugrunde gelegt:
— Effizienz-Indikator 1: durchschnittliche Kosten je 

Projekt im Inland (Ziel: 5 730 Euro),
— Effizienz-Indikator 2: durchschnittliche Kosten je 

Projekt im Ausland (Ziel: 6 875 Euro),
— Effizienz-Indikator 3: durchschnittliche Kosten je 

Kooperationsprojekt (Ziel: 12 500 Euro),
— Effektivitäts-Indikator 1: Anzahl der Projekte im 

Inland (Ziel: 60),
— Effektivitäts-Indikator 2: erreichte Personen im In-

land (Ziel: 6 000),
— Effektivitäts-Indikator 3: Anzahl der Projekte im 

Ausland (Ziel: 50),
— Effektivitäts-Indikator 4: erreichte Personen im 

Ausland (Ziel: 2 500),
— Effektivitäts-Indikator 5: Anzahl der Kooperations-

projekte (Ziel: 5),
— Effektivitäts-Indikator 6: erreichte Personen je Ko-

operationsprojekt (Ziel: 250).
Im Förderantrag sind entsprechende Angaben zu ma-
chen, die als Kriterien für die Zielerreichung in den Zu-
wendungsbescheid aufgenommen und bei der Prüfung 
des Verwendungsnachweises als Indikatoren herange-
zogen werden.

4.  Zuwendungsempfängerinnen und 
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger können sein:
— eingetragene Vereine oder Stiftungen mit Sitz und 

Geschäftsbetrieb im Saarland, die zu den in § 5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftssteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2056), in der jeweils geltenden Fas-
sung bezeichneten Personenvereinigungen zählen 
(gemeinnützige Vereine und gemeinnützige Stif-
tungen), sowie bei Inlandsprojekten eingetragene 
Vereine oder Stiftungen, die zu den in § 5 Absatz 
1 Nummer 9 des Körperschaftssteuergesetzes be-
zeichneten Personenvereinigungen zählen (ge-
meinnützige Vereine und gemeinnützige Stiftun-
gen), sofern das Projekt eine Bildungsmaßnahme 
im Saarland umsetzt,

— in der Bundesrepublik Deutschland anerkannte 
Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie sol-
che weltanschaulichen Gemeinschaften, deren 
Bestrebungen den allgemein geltenden Gesetzen 
nicht widersprechen, sowie ihre Untergliederungen 
und Teilorganisationen, sofern zumindest die mit 
der Projektdurchführung befasste Gliederung ihren 
Sitz im Saarland hat.

5.  Zuwendungsvoraussetzungen
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger muss fachlich und organisatorisch dazu in 
der Lage sein, Projekte qualifiziert zu planen, durch-
zuführen, zu kontrollieren und abzurechnen. Ihre oder 
seine finanziellen Verhältnisse müssen geordnet und 
offengelegt sein.
Bei Auslandsprojekten muss die Zuwendungsempfän-
gerin oder der Zuwendungsempfänger mit klar identifi-
zierbaren und in der Durchführung erfahrenen Trägern 
im Globalen Süden zusammenarbeiten, die nicht ge-
winnorientiert ausgerichtet sind.

6.  Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
6.1 Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare 

Zuschüsse als Projektförderung bewilligt und sind 
zur Teilfinanzierung der erwarteten, zuwendungs-
fähigen Ausgaben bestimmt. Eine betragsmäßige 
Förderempfehlung des Beirates Entwicklungszu-
sammenarbeit (Nummer 8.2) kann das Ministerium 
für Bildung und Kultur im Rahmen der Zuschuss-
gewährung berücksichtigen.

6.2  Als Zuwendungen zu einem Projekt können bis 
zu 70 von Hundert der zuwendungsfähigen Ge-
samtausgaben zuzüglich der Eigenleistung nach 
Nummer 6.3, höchstens jedoch 12 500 Euro ge-
währt werden. Bei mehreren Projekten eines An-
tragstellers beziehungsweise einer Antragstellerin 
können insgesamt höchstens 20 000 Euro gewährt 
werden. Die gewährte Zuwendung darf nicht höher 
sein als die tatsächlich getätigten, zuwendungsfähi-
gen Ausgaben, die nach Abzug des Geldwerts der 
Eigenleistung des Projektträgers und der etwaigen 
Finanzierungsanteile der Zuwendungsempfängerin 
oder des Zuwendungsempfängers oder Dritter von 
den Gesamtkosten verbleiben. Davon unbenom-
men ist eine nachträgliche Kürzung der zugesagten 
Mittel bei wesentlichen Änderungen des Kosten- 
und Finanzierungsplanes.

6.3 Von der Zuwendungsempfängerin oder dem Zu-
wendungsempfänger muss eine finanzielle Ei-
genbeteiligung in Höhe von mindestens 10 von 
Hundert der Gesamtkosten eingebracht werden. 
Weitere, mindestens 20 von Hundert der Gesamt-
kosten des Projektes müssen aus finanziellen Mit-
teln der Zuwendungsempfängerin oder des Zu-
wendungsempfängers und/oder den finanziellen 
Leistungen Dritter bestehen. Die Eigenbeteiligung 
kann durch Eigenleistungen der Zuwendungsemp-
fängerin oder des Zuwendungsempfängers erbracht 
werden. Für Eigenleistungen können Stundensätze 
in Höhe von bis zu 15 Euro in Ansatz gebracht wer-
den. Der durch Eigenleistungen eingebrachte Bei-
trag darf 10 von Hundert der Gesamtkosten nicht 
 übersteigen.
Werden bei Inlandsprojekten Reisekosten in Ansatz 
gebracht, gilt das saarländische Reisekostengesetz 
in der Fassung vom 13. August 1976 (Amtsbl. S. 
857), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 790), in der jeweils gel-
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tenden Fassung entsprechend. Bei der Benutzung 
des privaten Pkw können pro gefahrenem Kilome-
ter maximal 0,25 Euro in Ansatz gebracht werden.
Kosten für Honorare dürfen höchstens 50 von Hun-
dert der zuwendungsfähigen Gesamtkosten betra-
gen.

7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen
7.1 Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushalts-

ordnung:
a) Sonderbestimmung zu Nummer 2.3

Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden von 
der Bewilligungsbehörde nach Stellungnahme 
des Beirates Entwicklungszusammenarbeit im 
Zuwendungsbescheid festgesetzt.

b) Nummer 6 (Zuwendungen für Baumaßnah-
men) ist nicht anwendbar.

c) Nummer 7.4 kommt nicht zur Anwendung.
d) Nummer 7.2 gilt mit der Maßgabe, dass die 

Zuwendung nur insoweit und nicht eher aus-
gezahlt werden darf, als sie voraussichtlich 
innerhalb von sechs Monaten und bei Inlands-
projekten innerhalb von zwei Monaten für fäl-
lige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungs-
zwecks benötigt wird.

e) Die Nummern 8.2.4 und 8.7 gelten entspre-
chend der Änderung der Nummer 7.2.

7.2 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-P):
a) Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht 

eher ausgezahlt werden, als sie voraussicht-
lich innerhalb von sechs Monaten, bei Inlands-
projekten innerhalb von zwei Monaten, nach 
Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen 
des Zuwendungszwecks benötigt wird (Num-
mer 1.4).

b) Nummer 3 (Vergabe von Aufträgen) findet kei-
ne Anwendung.

c) Nummer 4.2 (Inventarisierung) findet keine 
Anwendung.

d) Nummer 5.1.4 gilt entsprechend der Änderung 
zu Nummer 1.4.

e) Zu Nummer 6.6: Bei Auslandsprojekten wird 
ein einfacher Verwendungsnachweis zugelas-
sen.

8.  Verfahren
8.1 Antragsverfahren

Für Anträge ist das hierfür vorgesehene Formular 
zu verwenden. Die Antragsunterlagen sind in dop-
pelter Ausführung bis spätestens zum 31. Dezem-
ber des Vorjahres zum Haushaltsjahr der Förderung 
beim Ministerium für Bildung und Kultur des Saar-
landes einzureichen.

Auf Anträge, die nicht der Form entsprechen oder 
nicht vollständig sind, kann eine Bewilligung nicht 
erfolgen.

8.2 Bewilligungsverfahren
Über die Anträge entscheidet das Ministerium für 
Bildung und Kultur aufgrund pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel. Bei der Entscheidung findet die Empfeh-
lung des Beirates Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung. Das Ministerium für Bildung 
und Kultur erteilt über seine Entscheidung einen 
schriftlichen Bescheid. Die Zuwendungsempfän-
gerin oder der Zuwendungsempfänger bestätigt 
den Empfang des Zuwendungsbescheides auf dem 
hierfür vorgesehenen Erklärungsvordruck.
Der Beirat Entwicklungszusammenarbeit besteht 
aus bis zu sieben ehrenamtlichen Mitgliedern, 
welche für jeweils zwei Jahre berufen werden. Für 
jedes Mitglied des Beirates wird eine Vertreterin 
oder ein Vertreter von der entsendenden Organisa-
tion benannt.
Die Berufung erfolgt unter Berücksichtigung be-
gründeter Vorschläge aus dem Kreis der poten-
ziellen Zuwendungsempfängerinnen und Zuwen-
dungsempfänger. Diese werden zwei Monate vor 
der Berufung des Beirates durch Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Saarlandes zur Einreichung von 
Vorschlägen aufgefordert.
Die Beiratsmitglieder üben nach Ablauf der zwei 
Jahre ihr Amt weiterhin kommissarisch so lange 
aus, bis ein neuer Beirat berufen ist.

8.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Die Mittelanforderung kann durch ein formloses 
Schreiben erfolgen. Dabei gilt die Maßgabe, dass 
die Zuwendung nur insoweit und nicht eher ausge-
zahlt werden darf, als sie voraussichtlich innerhalb 
von sechs Monaten bei Auslandsprojekten und in-
nerhalb von zwei Monaten bei Inlandsprojekten für 
fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungs-
zwecks benötigt wird. Die Auszahlung erfolgt auf 
das im Antrag angegebene Konto.
Die Zuwendung darf zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks an Dritte weitergeleitet werden. Es 
ist hierbei sicherzustellen, dass die für die Zu-
wendungsempfängerin oder den Zuwendungs-
empfänger maßgebenden Bestimmungen (einschl. 
ANBest-P), soweit sachgerecht, auch den Dritten 
auferlegt werden. Die Zuwendungsempfängerin 
oder der Zuwendungsempfänger muss in die-
sem Fall sicherstellen, dass die Partnerin oder der 
 Partner
— die Zuwendung nur zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwendet und
— einen dem Einzelfall angemessenen Nachweis 

der Verwendung erbringt (Sachbericht, zahlen-
mäßiger Nachweis, sogenannter einfacher Ver-
wendungsnachweis).
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8.4 Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist unter Verwendung 
der im Zuwendungsbescheid vom Ministerium 
für Bildung und Kultur beigefügten Formulare 
vorzulegen. Der Verwendungsnachweis besteht 
aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben im Zu-
sammenhang mit dem Zuwendungszweck.

8.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis und 
die Prüfung der Verwendung und die gegebenen-
falls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheids und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung (soweit nicht in 

diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen 
worden sind).

9. Inkrafttreten
Die Richtlinien treten am 1. Januar 2022 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinien treten die 
Richtlinien vom 6. Dezember 2016 (Amtsbl. I S. 1169) 
außer Kraft.
Diese Richtlinien treten gemäß der Verwaltungsvor-
schrift zu § 23 der Landeshaushaltsordnung am 31. De-
zember 2026 außer Kraft.

Saarbrücken, den 2. Dezember 2021

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot


